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Dieser Raum hat eine Größe von circa ______ m². 
Es sind maximal ______ Personen zugelassen.  
 

In jeder Situation werden 1,5 Meter Abstand eingehal-
ten. Davon kann es nur ein Ausnahme geben, wenn die 
Personen durch eine Schutzwand (Toilettenkabine) ge-
trennt sind 
 

Für Situationen, in denen der Abstand nicht sicher ein-
zuhalten ist (z.B. Eingangstür) muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Teilnehmer*innen müssen ei-
nen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. 
 

Es wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände ge-
meinsam berührt werden. 
 

Es ist auf gründliches Händewaschen zu achten. Dazu 
sollen Flüssigseife und Einmalhandtücher genutzt wer-
den. 
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